
An die 
Gemeindeverwaltung von  Marling

ANTRAG UM ZULASSUNG ZUR SCHULAUSSPEISUNG
SCHULJAHR 2024/2025

Der  /  Die  unterfertigte  Erziehungsverantwortliche  
beantragt hiermit die Zulassung des Kindes ,
im Schuljahr 2024/2025 Schüler*in der Klasse   der 

 Grundschule Marling  Grundschule Partschins
 Grundschule Rabland  Mittelschule Partschins

zur Schulausspeisung für das Schuljahr 2024/2025 an folgenden Tagen:

an den Dienstagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht
an den Donnerstagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht
an den Donnerstagen mit Wahlangeboten
(nur für Schüler*innen der Mittelschule Partschins möglich) 
Die definitive Anmeldung erfolgt hier mit der Anmeldung zu den Wahlangeboten.

Er / Sie nimmt zur Kenntnis, dass die Zulassung zur Schulausspeisung die Verpflichtungen mit sich bringt,
 die Schulausspeisung laut Anmeldung regelmäßig zu besuchen,
 den von der Gemeindeverwaltung festgelegten Beitrag pro Mahlzeit zu entrichten,

und  dass  die  Gemeindeverwaltung  Kriterien  für  die  Zulassung zur  Schulausspeisung  erlassen  und
dementsprechend anwenden kann.

Daten des Kindes Daten des / der Antragstellers/in
und Rechnungsträger

Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Geburtsort
Steuernummer
PLZ / Wohnort
Straße und Hausnummer
Telefonnummer / / /
E-Mail-Adresse / / /

Nur auszufüllen / anzukreuzen, wenn eine spezielle Diät beantragt wird:
Für den/die  Schüler*in wird Folgendes beantragt:

 Diät aus gesundheitlichen Gründen
In diesem Fall muss ein ärztliches Zeugnis und eine Bescheinigung des Sanitätsbetriebes über die
Art der Diät oder ein gleichwertiges Dokument beigelegt werden.
Menü ohne jede Art von Fleisch

Erklärung
Ich erkläre im Sinne von Artikel 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr.  196/03 über den Datenschutz, darüber informiert zu sein, wie meine persönlichen Daten
verarbeitet werden. Insbesondere bin ich darüber informiert, dass die Rechte nach Artikel 7 des gesetzesvertretenden Dekrets geltend machen kann. Die anzugebenden
Daten werden für die Zulassung der Schüler/innen zur Schulausspeisung benötigt. Sie werden dem Amt Buchhaltung der jeweils zuständigen Gemeinde nur für die
Zwecke übermittelt, die eng mit der Vormerkung, Zubereitung und Ausgabe der Mahlzeiten verbunden sind. Die Zwecke der Datenverarbeitung sind – wie in Artikel 73
des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/03 vorgeschrieben sowie in Anwendung des Landesgesetzes Nr. 7 vom 31. August 1974 – von erheblichen Interesse für die
Öffentlichkeit. „Inhaber“ der Datenverarbeitung ist die jeweils zuständige Gemeinde in der Person des Bürgermeisters.

Datum: . .2024
Unterschrift des / der Erziehungsverantwortlichen
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